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§73
(1) Das Staatssekretariat für das Hoch- und Fach

schulwesen ist für die einheitliche Planung und Lei
tung der Hoch- und Fachschulen und die Sicherung der 
einheitlichen Hoch- und Fachschulpolitik verantwort
lich.

(2) Das Staatssekretariat für das Hoch- und Fach
schulwesen arbeitet auf der Grundlage der Direktive 
der Staatlichen Plankommission den Plan der Hoch- 
und Fachschulabsolventen aus und bestätigt die No
menklatur der Fachrichtungen. Es bestimmt die For
schungsschwerpunkte entsprechend den Richtlinien des 
Staatssekretariats für Forschung und Technik.

(3) Der Staatssekretär für das Hoch- und Fachschul
wesen legt einheitliche Grundsätze für die Ausbildung 
und Erziehung der Studenten und des wissenschaftli
chen Nachwuchses fest, bestätigt die Studienpläne und 
erläßt Zulassungsrichtlinien, Rahmenprüfungsordnun
gen und Stipendienordnungen. Er kann wissenschaft
lichen Institutionen das Recht zur Verleihung akade
mischer Grade übertragen.

(4) Das Staatssekretariat für das Hoch- und Fach
schulwesen arbeitet einheitliche Grundsätze für die 
Auslandsbeziehungen der Hochschulen, Universitäten 
und Fachschulen aus, leitet das Ausländerstudium und 
die Delegierung von Studenten und Aspiranten an 
Hochschulen des Auslands im Rahmen internationaler 
Verträge.

§74

(1) Der Volkswirtschaftsrat ist für die Planung und 
Leitung sowie für den Inhalt der Berufsbildung in der 
Industrie verantwortlich. Er gewährleistet die wissen
schaftliche Führung auf diesem Gebiet durch die Ver
einigungen Volkseigener Betriebe und die Wirtschafts
räte der Bezirke. Durch die Industrieabteilungen des 
Volkswirtschaftsrates ist die Planung der Berufsbil
dung als Bestandteil der komplexen Planung ihres 
Zweiges zu sichern. Sie bestimmen die Hauptrichtun
gen der Berufsausbildung in ihrem Verantwortungs
bereich.

(2) Die Vereinigungen Volkseigener Betriebe sind für 
die Planung und Leitung der Berufsbildung, für den 
Inhalt und die Durchführung der Ausbildung und die 
sozialistische Erziehung des Facharbeiternachwuchses 
und für die Qualifizierung der Arbeitskräfte in ihrem 
Bereich verantwortlich.

§75

(1) Der Landwirtschaftsrat der Deutschen Demokrati
schen Republik ist für die Planung und Leitung sowie 
für den Inhalt der Berufsbildung in der-Land- und 
Forstwirtschaft verantwortlich.

(2) Die WB der Land- und Forstwirtschaft, die Pro
duktionsleitungen der Bezirkslandwirtschaftsräte und 
der Kreislandwirtschaftsräte sind für die Planung und 
Leitung der Berufsbildung, für die Durchführung der 
Ausbildung und die sozialistische Erziehung des Fach
arbeiternachwuchses und für die Qualifizierung der 
Arbeitskräfte und Genossenschaftsbauern in ihrem 
Bereich verantwortlich.

(3) Der Landwirtschaftsrat der Deutschen Demokra
tischen Republik ist für den Inhalt der Ausbildung an 
den Ingenieur- und Fachschulen im Bereich der Land- 
und Forstwirtschaft und für die Planung und Leitung

sowie für den Inhalt der Ausbildung der ihm direkt 
unterstellten Hochschulen nach den Grundsätzen des 
Staatssekretariats für das Hoch- und Fachschulwesen 
verantwortlich.

§76

(1) Die anderen Staats- und Wirtschaftsorgane sind 
entsprechend dem Produktionsprinzip für die Berufs
bildung in ihrem Bereich verantwortlich. Sie haben die 
entsprechenden Fachorgane bei den Räten der Bezirke, 
die Reichsbahndirektionen, die Bezirksdirektionen der 
Deutschen Post oder die ihnen unmittelbar unterstell
ten Betriebe und Einrichtungen in allen inhaltlichen 
und organisatorischen Fragen der Berufsbildung anzu
leiten und zu kontrollieren.

(2) Die Staats- und Wirtschaftsorgane, denen Hoch-, 
Ingenieur- und Fachschulen direkt unterstellt sind, sind 
für die Planung und Leitung sowie für den Inhalt der 
Ausbildung in diesen Einrichtungen nach den Grund
sätzen des Staatssekretariats für das Hoch- und Fach
schulwesen verantwortlich.

2. A b s c h n i t t

Leitung durch die örtlichen Volksvertretungen 
und ihre Organe

§77
(1) Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe 

sind in ihrem Verantwortungsbereich für die Planung 
und Leitung des sozialistischen Bildungssystems ge
mäß den Bestimmungen dieses Gesetzes verantwort
lich.

(2) Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe 
entwickeln bei der Verwirklichung der wissenschaft
lichen Planung und Leitung des sozialistischen Bil
dungssystems in ihrem Verantwortungsbereich vielfäl
tige Formen der kollektiven Mitwirkung der Lehr
kräfte, Erzieher, Eltern und aller Bürger bei der un
mittelbaren Durchführung der ihnen obliegenden Auf
gaben.

(3) Die örtlichen Volksvertretungen beraten regelmä
ßig die sich bei der Verwirklichung dieses Gesetzes für 
sie ergebenden Aufgaben, insbesondere

— die grundsätzlichen Fragen der Bildung, Erziehung 
sowie der wissenschaftlichen Leitung im Zusam
menhang mit der Ausarbeitung, Beschlußfassung 
und Durchführung der Perspektiv- und Volkswirt
schaftspläne;

— den Stand der Bildungs- und Erziehungsarbeit und 
der Erfüllung der staatlichen Lehrpläne in den 
Schulen und anderen Einrichtungen des sozialisti
schen Bildungssystems;

— die Probleme der Berufsorientierung, Berufsbera
tung und Nachwuchslenkung;

— die demokratische Mitwirkung der Werktätigen, 
vor allem der Eltern und der Jugendlichen, an der 
Planung und Leitung des sozialistischen Bildungs
systems;

— die Einbeziehung der Lehrkräfte, Erzieher und Mit
arbeiter der Einrichtungen aller Stufen des sozia
listischen Bildungssystems bei der Entwicklung des 
geistig-kulturellen Lebens;


